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Satzungsbeschluss 
 

 
 
Bemerkung:  
Die ergänzten Hinweise sind gelb markiert. 
 
 
 
HINWEISE 
 
1. BODENFUNDE 
 
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können 
u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige 
Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, 
sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen 
der unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt Norden unverzüglich gemeldet werden.  
Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und 
Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige 
unverändert zu lassen und für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die 
Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet. 
 
 
2. ALTABLAGERUNGEN, ABFÄLLE, BODENVERUNREINIGUNGEN 
 

Die bei den Bauarbeiten anfallenden Abfälle (z.B. Baustellenabfälle) unterliegen den Anforderungen 

des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und sind nach den Bestimmungen der 

Abfallentsorgungssatzung des Landkreises Aurich in der jeweils gültigen Fassung einer 

ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. Hierunter fällt auch der bei der Baumaßnahme 

anfallende Bodenaushub, welcher nicht am Herkunftsort wiederverwendet wird.  

Bei Hinweisen, die auf bisher unbekannte Altablagerungen auf dem Baugrundstück schließen lassen, 

ist die Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde des Landkreises Aurich unverzüglich in Kenntnis zu 

setzen. Die Arbeiten sind unverzüglich einzustellen. 

Sofern es im Rahmen der Bautätigkeiten zu Kontaminationen des Bodens kommt, ist die Untere 

Bodenschutzbehörde des Landkreises Aurich unverzüglich zu informieren. Geeignete Maßnahmen, 

die ein weiteres Eindringen in den Boden oder die Ausbreitung von Schadstoffen verhindern, sind 

unverzüglich einzuleiten. 

 
 
3. Bodenaushub und Bodenbehandlung 
 
Der Verbleib des Bodenaushubs, der bei Baumaßnahmen und der Erschließung anfällt und nicht am 
Herkunftsort wiederverwendet wird, ist vor Beginn der Erdarbeiten mit der Unteren Abfall- und 



Bodenschutzbehörde des Landkreises Aurich abzustimmen. Ggf. sind weitere Beprobungen und 
Untersuchungen des Bodenmaterials erforderlich.  
Die im Zuge von Baumaßnahmen verdichteten Bodenflächen, die nach Beendigung der Maßnahme 
nicht dauerhaft versiegelt werden, sind durch Bodenauflockerung in der Form wiederherzustellen, 
dass natürliche Bodenfunktionen wieder übernommen werden können.   
 
 
4. SICHTFELDER 
 
Gem. § 31 Abs. 2 Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG) dürfen Anpflanzungen, Zäune, Stapel, 
Haufen und andere mit dem Grundstück nicht verbundene Einrichtungen nicht angelegt werden, 
wenn sie die Verkehrssicherheit beeinträchtigen. In dem Einmündungsbereich sind daher Sichtfelder 
freizuhalten. 
 
 
5. TECHNISCHE REGELWERKE 
 
Folgende technische Regelwerke werden zur Einsicht bei der Stadt Norden, Fachdienst 
Stadtentwicklung bzw. Umwelt und Verkehr zur Einsichtnahme bereitgelegt: 
- DIN EN 1304:2013-08 „Dach- und Formziegel–Begriffe und Produktspezifikationen“, 
- DIN EN 490:2017-04 „Dach- und Formsteine aus Beton für Dächer und Wandbekleidungen – 
  Produktanforderungen“ 
- DIN EN 771-1:2015-11 „Festlegungen für Mauersteine – Teil 1: Mauerziegel“ 
- DIN 105-100:2012-01 „Mauerziegel – Teil 100: Mauerziegel mit besonderen Eigenschaften“ 
- RAL-Farbregister 
- Technische Regeln zum Baumschutz DIN 18920, RAS-LP4, ZTV-Baumpflege 

- DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, November 1989 

 

6. SATZUNG ZUM SCHUTZ ERHALTENSWERTER BÄUME IN DER STADT NORDEN 
 
Gemäß der Satzung zum Schutz erhaltenswerter Bäume in der Stadt Norden (Baumschutzsatzung) 
bedarf die Fällung von Bäumen, welche unter den Schutz der der Satzung fallen, der vorherigen 
Genehmigung durch die Stadt Norden. Für die Genehmigung muss ein Ausnahme- oder 
Befreiungsgrund vorliegen. Ersatzpflanzungen im Falle der Genehmigung erfolgen gemäß der 
Satzung. 
Der besondere Artenschutz ist zu berücksichtigen. 
 
 
7. BAUMFÄLLUNGEN UND GEBÜSCHBESEITIGUNGEN 
 
Baumfällungen und Gebüschbeseitigungen sind unter Berücksichtigung von Hinweis Nr. 5 gem. § 39 
Abs. 5 Nr. 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) im Zeitraum vom 01.10. bis zum 29.02. 
durchzuführen. Der besondere Artenschutz ist zu berücksichtigen. 
 
 
8. SCHUTZ VON ZUR ERHALTUNG FESTGESETZTER BÄUME WÄHREND DER BAUPHASE 
   UND BAUMPFLEGE 
 
Die Bäume, welche unter die Satzung zum Schutz von erhaltenswerten Bäumen in der Stadt Norden 
fallen, sowie die weiteren festgesetzten Bäume sind während der Bauphase gem. DIN 18920 und 
RAS-LP 4 zu schützen. Für die Baumpflege ist die ZTV Baumpflege zu beachten.  
Die Straßenbäume sind gemäß Niedersächsisches Straßengesetz zu erhalten. 



9. VERWENDUNG VON RECYCLINGSCHOTTER 
 
Sofern im Rahmen von Baumaßnahmen Recyclingschotter als Bauersatzstoff eingesetzt werden soll, 
hat dieser hinsichtlich des Schadstoffgehaltes die Zuordnungswerte Z0 der LAGA-Mitteilung 20 
„Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen – Technische Regeln“ 
(1997, 2003) zu erfüllen. Ein Einbau von Recyclingschotter mit einem Zuordnungswert von bis zu Z2 
der LAGA-Mitteilung 20 ist nur auf Antrag mit Genehmigung nach einer einzelfallbezogenen Prüfung 
durch die Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde zulässig. Die Untere Abfall- und 
Bodenschutzbehörde des Landkreises Aurich behält sich vor, Nachweise anzufordern, aus denen 
hervorgeht, dass die Z0-Werte der LAGA 20-Mitteilung eingehalten werden. 
Baubeschreibungen und Ausschreibungstexte für Bauleistungen sind so zu formulieren, dass zu 
Ersatzbaustoffen aufbereitete mineralische Abfälle, die die Anforderungen des § 7 Abs. 3 KrWG 
erfüllen, gleichwertig zu Primärstoffen für den Einbau zugelassen und nicht diskriminiert werden.   
 
 
10. RECHTSVERBINDLICHER BEBAUUNGSPLAN 
 
Mit Rechtskrafterlangung der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 38 treten die Festsetzungen 
des Bebauungsplanes Nr. 38 im Änderungsbereich außer Kraft. 
 


